
Bin ich verpflichtet im Krankenstand zu reagieren?
Beitrag von „DeadPoet“ vom 10. September 2024 14:59

Nein, Du musst nicht antworten, aber ich fände es schon im Rahmen des vernünftigen
Miteinanders (auch wenn das von der Tochter oder auch dem Vater nicht gespiegelt wird),
wenn man eine kurze Nachricht an den Vater schreibt, dass Du Dich zur Zeit nicht im Dienst
befindest und Dich wegen des Termins in Verbindung setzen wirst, wenn Du wieder an der
Schule bist.
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